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Planungsverband Straßkirchen / Irlbach 

Bebauungsplan  

"Gemeinsames Sondergebiet Straßkirchen / Irlbach"  

Stellungnahme Erschütterungen 

Notiz Nr. M175459/10 

 

 

 

1 Situation und Aufgabenstellung 

Der Planungsverband Straßkirchen/ Irlbach plant die Aufstellung eines qualifizierten 

Bebauungsplanes für ein "Gemeinsames Sondergebiet Straßkirchen / Irlbach – Son-

dergebiet Komponentenfertigung für Kfz-Energiesysteme". Des Weiteren sind in die-

sem Zuge im Bereich des Planungsgebietes die Änderung des Flächennutzungspla-

nes und Landschaftsplanes der Gemeinde Straßkirchen sowie des Flächennutzungs-

planes und Landschaftsplanes der Gemeinde Irlbach vorgesehen. 

Die Art der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan wie folgt beschrieben: 

Das Sondergebiet dient der Unterbringung von großflächig produzierenden Ge-

werbebetrieben der Automobilbranche für die Komponentenfertigung von Kfz-

Energiesystemen, sowie von Nebeneinrichtungen und Anlagen mit direktem 

Funktionsbezug zum Gewerbebetrieb. 

  

  

 
Verteiler 

 

BMW Group 

Immobilienmanagement 

München 

80788 München 
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Zulässige Nutzungen: 

• Entwicklung, Herstellung und Montage von Komponenten für Kfz-Ener-

giesysteme inkl. ergänzender Nutzungen (z. B. Büros, Parkplätze, Kanti-

nen, Werksarzt, Energieversorgung, Feuerwehr, IT etc.), 

• Lagerung und Umschlag von Komponenten für die Automobilproduktion, 

• baulich untergeordnete Anlagen zur Energieerzeugung und Speicherung 

aus erneuerbaren Quellen, auch wenn die erzeugte oder gespeicherte 

Energie vollständig oder überwiegend in das öffentliche Netz eingespeist 

wird. 

Unzulässige Nutzungen: 

• selbständige Betriebe mit einer Betriebsgröße < 3 ha (Ausnahme 3 zu  

Ziff. 3.3 (Z) des LEP) 

• Eigenständige Logistikbetriebe 

• Betriebe für Batteriezellfertigung 

• Betriebe für Batterierecycling 

• Gießereibetriebe 

• Betriebe zur Herstellung von Kunststoffspritzguss 

• Lackierereibetriebe 

• Stahlpresswerkbetriebe 

• Betriebe zur Herstellung von Faserverbundwerkstoffen unter der Ver-

wendung von Harzen 

• Tankstellen. 

Gemäß einer eigenständigen Festsetzung im Bebauungsplan ist die Verwendung 

fester, flüssiger oder gasförmiger Brennstoffe zur Energieerzeugung mittels Verbren-

nungsprozessen mit Ausnahme der Verwendung in Notstromgeneratoren unzulässig. 

Die im Geltungsbereich des Bebauungsplans möglichen Nutzungen sind durch die 

vorstehend genannten Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung eingeschränkt. 

Insbesondere verbleibt als mögliche Nutzung die Montage von Hochvoltbatterien 

(HV). Unter "Komponentenfertigung für Kfz-Energiesysteme" wären bei den explizit 

genannten zulässigen und unzulässigen Nutzungen z. B. noch die Montage von 

Brennstoffzellen, die Montage von Steuerelektronik für HV oder die Montage von 

Elektromotoren möglich. 

Im Rahmen der Bauleitplanung sind nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB die Belange des Um-

weltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berück-

sichtigen. Im Sinne von § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe c) und e) BauGB i. V. m. 

§ 50 BImSchG wird zu den Belangen des Erschütterungsschutzes Stellung genommen, 

insbesondere ob hinsichtlich des Belangs des Erschütterungsschutzes grundsätzliche, 

der Aufstellung des Bebauungsplans entgegenstehende Bedenken bestehen können.  
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Anlass zur Ausweisung eines Sondergebietes sind die Planungen der BMW Group 

zur Errichtung eines Standortes für die Montage von Hochvoltbatterien im Bereich 

der Gemeinden Irlbach und Straßkirchen. Diese stellen jedoch, wie vorstehend be-

schrieben, nicht die einzige mögliche Nutzung des Plangebietes dar. Vielmehr stellen 

sie eine mögliche, in verschiedenen Ausprägungen in den Planfällen ① bis ④ be-

schriebene Nutzung dar. Planfall ④ beschreibt ein allgemeines Nutzungsszenario 

des Plangebietes innerhalb der zulässigen Nutzungen.  

Die von BMW intendierte Nutzung des Sondergebietes sieht die Montage von bis zu 

580.000 Einheiten Hochvoltbatterien pro Jahr (580.000 E/a) vor. Die Anlage zur Mon-

tage von Hochvoltbatterien wird in neu zu errichtenden Gebäuden/Hallen installiert. 

Das Vorhaben soll in mehreren Ausbaustufen (BA1, BA2 und BA3) schrittweise reali-

siert werden. Im BA3 sollen die Gebäude aus BA1 und BA2 erweitert und zusätzliche 

Gebäude errichtet werden. Im Ausbau inkl. BA3 wird ein sogenanntes Wechselflä-

chenkonzept realisiert.  

Im Rahmen der Bauleitplanung werden folgende Planfälle für die potenzielle Nutzung 

des vorgenannten Sondergebietes beschrieben, die über die o. g. geplante Produkti-

on von 580.000 E/a hinausgehen: 

- Planfall ①: Realisierung von BA1 und BA2 mit einer Montagekapazität von ca. 

726.000 E/a bei einer Stundenleistung der Produktionsanlagen von 105 E/h1. 

Die Gebäudehöhe beträgt maximal 12,9 m ohne Dachaufbauten. 

- Planfall ②: Realisierung von BA1, BA2 sowie BA3 mit einer Montagekapazität 

von ca. 726.000 E/a bei einer Stundenleistung der Produktionsanlagen von 

180 E/h im branchenüblichen Wechselflächenkonzept2. Die Gebäudehöhe be-

trägt maximal 19,5 m ohne Dachaufbauten. 

- Planfall ③: Realisierung von BA1, BA2, BA3 sowie weiteren Gebäuden bis zu 

einer GRZ von 0,8 mit einer Montagekapazität von ca. 1.708.000 E/a bei einer 

Stundenleistung von 195 E/h3. Die Gebäudehöhe beträgt maximal 19,5 m ohne 

Dachaufbauten. 

- Planfall ④: Realisierung einer Maximalbebauung basierend auf den Vorgaben 

des Bebauungsplans zu Art und Maß der baulichen Nutzung 4.  

Bezüglich der Thematik Erschütterungen wird nachfolgend Stellung genommen. 

 

 

1  Hierbei wird von einer Produktion an 48 Wochen pro Jahr, 6 Tagen pro Woche (288 d/a) 

und 24 Stunden pro Tag im Mittel über alle Linien ausgegangen. 

2  Hierbei wird von einer Produktion an 48 Wochen pro Jahr, 6 Tagen pro Woche (288 d/a) 

und 14 Stunden pro Tag im Mittel über alle Linien ausgegangen. 

3  Hierbei wird von einer Produktion an 365 Tagen im Jahr und 24 Stunden pro Tag im Mittel 

über alle Linien ausgegangen. 

4  Hierbei wird von einer Produktion an 365 Tagen im Jahr und 24 Stunden pro Tag im Mittel 

über alle Produktionsanlagen ausgegangen. 
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2 Anforderungen an den Erschütterungsschutz 

Zur Bewertung der Einwirkung von Erschütterungen auf Menschen wird die bewerte-

te Schwingstärke KBF(t) herangezogen. 

Die bewertete Schwingstärke KBF(t) ist dabei nach DIN 45669 ([3], [4]) als gleitender 

Effektivwert des frequenzbewerteten Erschütterungssignals (Zeitbewertung 0.125 s, 

„FAST“) definiert. 

Die Beurteilung erfolgt anhand von zwei Beurteilungsgrößen: 

- KBFmax, die maximale bewertete Beurteilungsgröße, 

- KBFTr, die Beurteilungsschwingstärke. 

Die maximal bewertete Schwingstärke KBFmax ist der Maximalwert der bewerteten 

Schwingstärke KBF(t), der während der jeweiligen Beurteilungszeit (einmalig oder 

wiederholt) auftritt. 

Die Beurteilungsschwingstärke KBFTr berücksichtigt die Häufigkeit und Dauer der Er-

schütterungsereignisse. Die Beurteilungsschwingstärke KBFTr wird mit Hilfe eines 

Taktmaximalwertverfahrens (Taktzeit = 30 s) ermittelt. 

Die Beurteilungsschwingstärke KBFTr ergibt sich dabei nach folgender Gleichung: 

KBFTr = KBFTm

r

e

T

T
  

mit Tr =  Beurteilungszeit (tags 16 Std., nachts 8 Std.), 

 Te =  Einwirkzeit, 

 KBFTm = Taktmaximal-Effektivwert, wobei der Taktmaximal-Effektivwert die  

  Wurzel aus dem Mittelwert der quadrierten Taktmaximalwerte  

  (KBFmax-Werte) ist. 

Die Beurteilung erfolgt nach nachstehend beschriebener Vorgehensweise: 

Es ist die maximale bewertete Schwingstärke KBFmax zu ermitteln und mit den An-

haltswerten Au und Ao (siehe Tabelle) zu vergleichen: 

- Ist KBFmax kleiner oder gleich dem (unteren) Anhaltswert Au, dann ist die Anfor-

derung dieser Norm eingehalten. 

- Ist KBFmax größer als der (obere) Anhaltswert Ao, dann ist die Anforderung nicht 

eingehalten. 

- Ist KBFmax größer als Au, aber kleiner, höchstens gleich Ao, gilt die Anforderung 

dieser Norm dann als eingehalten, wenn die Beurteilungs-Schwingstärke KBFTr 

nicht größer als Ar nach Tabelle 1 der DIN 4150-2 [1] ist. 
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Die in der DIN 4150-2 [1] angegebenen Anhaltswerte für die Beurteilung von Er-

schütterungen in Wohnungen und vergleichbar genutzten Räumen sind in folgender 

Tabelle angegeben. 

Tabelle 1.  Anhaltswerte nach DIN 4150-2 [1] für die Beurteilung von Erschütterungen in 

Wohnungen und vergleichbar genutzten Räumen. 

Zeile Einwirkungsort 
tags nachts 

Au Ao Ar Au Ao Ar 

1 

Einwirkungsorte, in deren Umgebung nur 

gewerbliche Anlagen und ggf. ausnahms-

weise Wohnungen für Inhaber und Leiter 

der Betriebe sowie für Aufsichts- und Be-

reitschaftspersonen untergebracht sind 

(vgl. Industriegebiete § 9 BauNVO) 

0,4 6 0,2 0,3 0,6 0,15 

2 

Einwirkungsorte, in deren Umgebung vor-

wiegend gewerbliche Anlagen unterge-

bracht sind (vgl. Gewerbegebiete 

§ 8 BauNVO) 

0,3 6 0,15 0,2 0,4 0,1 

3 

Einwirkungsorte, in deren Umgebung we-

der vorwiegend gewerbliche Anlagen noch 

vorwiegend Wohnungen untergebracht 

sind (vgl. Kerngebiete § 7 BauNVO, 

Mischgebiete § 6 BauNVO, Dorfgebiete 

§ 5 BauNVO)  

0,2 5 0,1 0,15 0,3 0,07 

4 

Einwirkungsorte, in deren Umgebung vor-

wiegend oder ausschließlich Wohnungen 

untergebracht sind (vgl. Reines Wohn-

gebiet § 3 BauNVO, Allgemeine Wohn-

gebiete § 4 BauNVO, Kleinsiedlungs-

gebiete § 2 BauNVO) 

0,15 3 0,07 0,1 0,2 0,05 

5 

Besonders schutzbedürftige Einwirkungs-

orte, z. B. Krankenhäuser, Kurkliniken, so-

weit sie in dafür ausgewiesenen Son-

dergebieten liegen 

0,1 3 0,05 0,1 0,15 0,05 

In Klammern sind jeweils die Gebiete der Baunutzungsverordnung – BauNVO angegeben, die in der 

Regel den Kennzeichnungen unter Zeile 1 bis 4 entsprechen. Eine schematische Gleichsetzung ist 

jedoch nicht möglich, da die Kennzeichnung unter Zeile 1 bis 4 ausschließlich nach dem Gesichts-

punkt der Schutzbedürftigkeit gegen Erschütterungseinwirkung vorgenommen ist, die Gebietseintei-

lung in der BauNVO aber auch anderen planerischen Erfordernissen Rechnung trägt. 
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In der VDI 2057 [5] werden Zusammenhänge zwischen bewerteten Schwingstärken 

und subjektiver Wahrnehmung angegeben. 

Tabelle 2.  Zusammenhang zwischen bewerteter Schwingstärke und subjektiver Wahrneh-

mung (entnommen aus [5]). 

KB-Werte Beschreibung der Wahrnehmung 

< 0,1 nicht spürbar 

0,1 Fühlschwelle 

0,1 – 0,4 gerade spürbar 

0,4 – 1,6 gut spürbar 

1,6 – 6,3 stark spürbar 

 

Für eine kontinuierlich auch nachts arbeitende Anlage bedeuten die Anforderungen 

dieser Norm, dass die Erschütterungsimmission in einer benachbarten Wohnbebau-

ung unterhalb der Spürbarkeitsgrenze von KB = 0,1 liegen müssen. 

 

3 Stellungnahme 

Gemäß der zur Festsetzung vorgesehenen Art der Nutzung sollen innerhalb des 

Sondergebietes großflächig produzierenden Gewerbebetriebe der Automobilbranche 

für die Komponentenfertigung von Kfz-Energiesystemen, sowie von Nebeneinrich-

tungen und Anlagen mit direktem Funktionsbezug zugelassen werden. 

Ausgeschlossen werden explizit Stahlpresswerksbetriebe, welche im Sinne des Er-

schütterungsschutzes je nach Abstand zur umliegenden Nachbarschaft von Relevanz 

sein können. 

Durch vorgesehene zulässige Nutzungsstruktur sind hinsichtlich der für großflächige 

Gewerbebetriebe der Automobilbranche zur Komponentenfertigung zu erwartenden 

Betriebscharakteristik insbesondere Montage- und Logistikhallen sowie dazu übliche 

Nebengebäude und die dazugehörigen Fahrverkehre auf dem Werksgelände zu er-

warten. 

Diese Nutzungsstrukturen sind auch im Hinblick auf die Abstände zu den nächstge-

legenen potentiellen Immissionsorten nicht dazu geeignet, schädliche Umwelteinwir-

kungen durch Erschütterungen hervorzurufen. 
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Dipl.-Ing. (FH) Katrin Großardt  

Diese Notiz darf nur in seiner Gesamtheit, einschließlich aller Anlagen, vervielfältigt, 

gezeigt oder veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung von Auszügen bedarf der 

schriftlichen Genehmigung durch Müller-BBM. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf 

die untersuchten Gegenstände. 

 

 

 

4 Grundlagen 

[1] DIN 4150-2: Erschütterungen im Bauwesen. Teil 2: Einwirkungen auf Menschen 

in Gebäuden. Juni 1999. 

[2] DIN 4150-3: Erschütterungen im Bauwesen. Teil 3: Einwirkungen auf bauliche 

Anlagen. Februar 1999. 

[3] DIN 45669-1: Messung von Schwingungsimmissionen; Teil 1: Schwingungs-

messer; Anforderungen, Prüfung. Juni 1995. 

[4] DIN 45669-2: Messung von Schwingungsimmissionen; Teil 2: Messverfahren. 

Juni 2005.  

[5] VDI-Richtlinie 2057 Blatt 1: Einwirkung mechanischer Schwingungen auf den 

Menschen – Ganzkörper-Schwingungen. September 2002.  
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